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Vorwort

Aufgabe von Ausbildern und Ausbilderinnen sowie Be-
rufsschullehrern und Berufsschullehrerinnen ist es, die 
Ausbildungsberufe Verkäufer/Verkäuferin und Kauf-
mann/Kauffrau im Einzelhandel in die Praxis umzuset-
zen. 

Die Reihe „AUSBILDUNG GESTALTEN“ des Bundes-
instituts für Berufsbildung unterstützt sie dabei. Die 
Ergebnisse der Neuordnungen und die damit verbun-
denen Ziele und Hintergründe werden dargestellt und 
kommentiert. Empfehlungen für die Gestaltung sowie 
praktische Handlungshilfen zur Planung und Umsetzung 
der Ausbildung und der Prüfungen dienen allen an der 
Ausbildung Beteiligten. 

Die Reihe „AUSBILDUNG GESTALTEN“ soll zur Moder-
nisierung und Qualitätssicherung der Berufsausbildung 
beitragen.

Die Ausbildungsordnungen zum Verkäufer/zur Verkäu-
ferin und zum Kaufmann/zur Kauffrau im Einzelhandel 
wurden vom Bundesinstitut für Berufsbildung in enger 
Zusammenarbeit mit Sachverständigen aus der Berufs-
bildungspraxis entwickelt. Auch die Umsetzungshilfen 
sind mit Unterstützung von Experten und Expertinnen 
aus der Berufsbildungspraxis erstellt worden.

Ich wünsche mir, dass diese Umsetzungshilfe von mög-
lichst vielen betrieblichen Ausbildern und Ausbilderin-
nen, Auszubildenden, Berufsschullehrern und Berufs-
schullehrerinnen sowie Prüfern und Prüferinnen als 
Basis für eine hochwertige Berufsausbildung genutzt 
wird.

Manfred Kremer
Präsident
Bundesinstitut für Berufsbildung
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Kernpunkte in Stichworten 
Gemeinsames Ausbildungskonzept für die beiden 
Ausbildungsberufe Verkäufer/-in und Kaufmann/
Kauffrau im Einzelhandel 
Ausbildungsdauer: 2 und 3 Jahre je nach Ausbil-
dungsberuf
Vereinfachte Durchstiegsmöglichkeit für Verkäufer/ 
-innen in den dreijährigen Ausbildungsberuf Kauf-
mann/Kauffrau im Einzelhandel 
Ausbildung in Wahl- und Pflichtqualifikationseinheiten
Rahmenlehrplan für den Berufsschulunterricht mit 
gemeinsamen Lernfeldern für Verkäufer/-innen und 
Kaufleute im Einzelhandel in den ersten beiden Aus-
bildungsjahren; im dritten Ausbildungsjahr spezielle 
Lernfelder, die dem Profil der Kaufleute im Einzel-
handel entsprechen; Vermittlung einer branchen-
übergreifenden „Warenverkaufskunde“ 
Zwischenprüfung für den Ausbildungsberuf „Ver käu-
fer/-in 
Für Verkäufer/-in Abschlussprüfung in schriftlicher 
und mündlicher Form; für die schriftliche Prüfung 
drei Prüfungsbereiche, für die münd liche Prüfung ein 
Prüfungsbereich als fachbezogenes Fachgespräch mit 
einer Wahlqualifikationseinheit als Grundlage und 
unter Berücksichtigung des Warenbereichs
Für Kaufleute im Einzelhandel keine Zwischenprü-
fung, aber eine gestreckte Abschlussprüfung mit zwei 
Teilen, Teil 1 entspricht der schriftlichen Abschluss-
prüfung für Verkäufer/-innen, Teil 2 enthält einen 
schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsbereich
Veränderte Inhalte bei Warenkunde, Warenwirtschaft, 
Rechnungswesen, Kundenkommunikation und Dienst-
leistungsorientierung. 

1.1 Allgemeines 

Für den großen Wirtschaftsbereich Einzelhandel wurden 
die Ausbildungsberufe „Verkäufer/-in“ mit zweijähriger 
Dauer und „Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel“ mit 
dreijähriger Dauer inhaltlich und strukturell grundle-
gend modernisiert, sie sind seit dem 1. August 2004 in 
Kraft getreten. Die alten Ausbildungsvorschriften beider 
Ausbildungsberufe waren seit vielen Jahren veraltet: Die 
der Verkäufer/-innen datierten aus dem Jahr 1968, die 
der Kaufleute im Einzelhandel aus dem Jahr 1987. Sie 
entsprachen schon lange nicht mehr den Anforderungen 
der Praxis. Die Neugestaltung der Einzelhandelsberu-

fe aus dem Jahre 2004 wurde in der betrieblichen und 
schulischen Praxis gut angenommen, sie wurde in den 
Folgejahren weiterentwickelt: 2007 wurde für den Aus-
bildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel“ die 
neue Wahlqualifikation „Grundlagen unternehmerischer 
Selbstständigkeit“ zusätzlich in die Ausbildung integriert; 
2009 wurde die gestreckte Prüfung für Kaufleute im Ein-
zelhandel eingeführt. Für die Ausbildung „Verkäufer/-in“ 
haben die Ordnungsmittel von 2004 unverändert ihre 
Gültigkeit. 

1.2  Strukturkonzept und erforderliche  
Ausbildungsinhalte

Gemeinsames Strukturkonzept und Differenzierung der 
Ausbildung

Die heterogene Struktur des Einzelhandels sowie die Ver-
änderungen und Differenzierungen bei den Betriebsfor-
men sind bei der Neukonzeption der Einzelhandelsberufe 
berücksichtigt worden: So kann sich die verkaufsorien-
tierte Ausbildung der Verkäufer/-innen und Kaufleute im 
Einzelhandel nicht mehr ausschließlich an Fachgeschäf-
ten und Warenhäusern orientieren, sondern muss auch 
der größeren Bedeutung von discountorientierten Han-
delsunternehmen und von Geschäften mit ständig wech-
selnden Sortimenten Rechnung tragen. Für beide Ausbil-
dungsberufe wurde ein in hohem Maße flexibles, differen-
ziertes und durchlässiges Ausbildungskonzept entwickelt.

Nach dem gegenwärtigen Strukturkonzept handelt es sich 
bei diesen Ausbildungsberufen um sog. Monoberufe, d. h. 
um zwei getrennte Ausbildungsberufe mit zwei- und drei-
jähriger Dauer ohne Spezialisierungen in Fachrichtungen 
oder Schwerpunkte, die aber miteinander durch ein ge-
meinsames Strukturkonzept und identischen Inhalten in 
den ersten beiden Ausbildungsjahren verbunden sind. 

Darüber hinaus wurde die Ausbildung in den Einzelhan-
delsberufen differenziert und flexibilisiert. Eine Fülle 
von Pflicht- und Wahlqualifikationseinheiten steht für die 
Ausbildung zur Verfügung, die es den Ausbildungsunter-
nehmen ermöglicht, die Ausbildung an dem jeweiligen 
Betriebsbedarf auszurichten. Auszubildenden bieten sie 
die Chance, ihren Interessen und Neigungen zu folgen 
und ihre Ausbildungsinhalte aus einer Vielzahl angebo-
tener Wahlqualifikationseinheiten zu kombinieren. 

1. Berufsbilder und Struktur der Berufe
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Die Ausbildung für Verkäufer/-innen umfasst acht 
Pflichtqualifikationen, die in den ersten beiden Aus-
bildungsjahren in 21 Monaten vermittelt werden. Die 
Pflichtqualifikationen beinhalten die grundlegend erfor-
derlichen Inhalte für eine verkaufsorientierte Tätigkeit 
für alle Betriebsformen des Einzelhandels. 

Als Differenzierungsmöglichkeit ist eine von vier Wahl-
qualifikationseinheiten des zweiten Ausbildungsjahres 
für Verkäufer/-innen vorgesehen, die für drei Monate im 
zweiten Ausbildungsjahr absolviert wird. Die Wahlquali-
fikationseinheiten des zweiten Ausbildungsjahres stellen 
insgesamt eine Vertiefung der Pflichtqualifikationen dar. 
Es handelt sich dabei um die Wahlqualifikationseinheiten:
1. Warenannahme/Warenlagerung, 
2. Beratung und Verkauf, 
3. Kasse, 
4. Marketingmaßnahmen.

Durch die Wahlmöglichkeit kann auf die spezifischen 
Anforderungen der unterschiedlichen Betriebsformen 
reagiert werden. 

Wer einen Ausbildungsvertrag zum Verkäufer/zur Ver-
käuferin abgeschlossen hat, legt nach Absolvieren der 
Pflichtqualifikationen und der ausgewählten Wahlqua-
lifikationseinheit im zweiten Ausbildungsjahr die Ab-

schlussprüfung ab. Wer einen Ausbildungsvertrag zum 
Kaufmann/zur Kauffrau im Einzelhandel abgeschlossen 
hat, setzt die Ausbildung im dritten Ausbildungsjahr fort. 

Die Ausbildung der Kaufleute im Einzelhandel umfasst 
die Pflichtqualifikationen der ersten beiden Ausbildungs-
jahre und eine Wahlqualifikationseinheit des zweiten 
Ausbildungsjahres (wie bei den Verkäufern/Verkäufe-
rinnen) sowie im dritten Ausbildungsjahr drei aus acht 
Wahlqualifikationseinheiten (von denen allerdings eine 
aus den ersten drei gewählt werden muss) und eine zu-
sätzliche Pflichtqualifikation, die die Einzelhandelspro-
zesse thematisiert. Die Wahlqualifikationseinheiten des 
dritten Ausbildungsjahres sind folgende: 
1. Beratung, Ware, Verkauf 
2. beschaffungsorientierte Warenwirtschaft 
3. warenwirtschaftliche Analyse 
4. kaufmännische Steuerung und Kontrolle 
5. Marketing 
6. IT-Anwendungen 
7. Personal 
8. Grundlagen unternehmerischer Selbstständigkeit 

Das Ausbildungskonzept mit den obligatorischen und 
optionalen Qualifikationseinheiten zeigt die folgende Ab-
bildung. 

Pflicht- und Wahlqualifikationen: Verkäufer/-in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel 

1. und 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr

Pflichtqualifikationen (21 Monate)
1.  Der Ausbildungsbetrieb
2.  Information und Kommunikation
3.  Warensortiment
4.  Grundlagen von Beratung und Verkauf
5.  Servicebereich Kasse
6.  Marketinggrundlagen
7.  Warenwirtschaft
8.  Grundlagen des Rechnungswesens

Pflichtqualifikation (3 Monate)
Einzelhandelsprozesse

3 aus 8 Wahlqualifikationen, mind. 1 von Nr. 1 – Nr. 3  
(3 x 3 Monate)
1.  Beratung, Waren und Verkauf
2.  beschaffungsorientierte Warenwirtschaft
3.  warenwirtschaftliche Analyse
4.  kaufmännische Steuerung und Kontrolle
5.  Marketing
6.  IT-Anwendungen
7.  Personal
8.  Grundlagen unternehmerischer Selbstständigkeit

1 aus 4 Wahlqualifikationen (3 Monate)
1. Warenannahme, Warenlagerung
2. Beratung und Verkauf 
3. Kasse
4. Marketingmaßnahmen
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Inhalte der Einzelhandels berufe 

Die umfangreichen inhaltlichen Änderungen in der mo-
dernisierten Ausbildung seit 2004 liegen in der Waren-
kunde, beim Rechnungswesen, bei IT-Anwendungen und 
der Warenwirtschaft, bei der Aufnahme der Prozess- und 
der Kundenorientierung sowie zusätzlich der unterneh-
merischen Selbstständigkeit. 

Warenkunde 

Umfang und Art der Warenkunde in der Einzelhan-
delsausbildung haben sich deutlich verändert. Sie be-
rücksichtigen die unterschiedlichen Anforderungen 
der Vertriebsformen im Einzelhandel. Bisherige, in der 
Systematik der Fachbereiche begründete Starrheiten 
und Inflexibilitäten bei den Anforderungen an Waren-
sortimente, in denen die Betriebe ausbilden, wurden 
aufgegeben. Es ist nur noch eine breite Warenkunde 
obligatorisch für alle Auszubildenden beider Berufe im 
Einzelhandel. Im Unterschied zur bisherigen Regelung 
erfolgt warenkundliche Ausbildung nicht mehr in nach 
Breite und Tiefe vorgegebenen Fachbereichen, sondern 
in einem Warenbereich, der aus mindestens zwei Wa-
rengruppen besteht. Der Umfang und die Ausprägung 
der Warenkunde kann – je nach Betriebsform und Bran-
che sowie in Abhängigkeit vom Grad der Beratungsin-
tensität – vonseiten des Betriebes festgelegt werden. Die 
Differenzierung und die neuen Gestaltungsmöglichkeiten 
für die Betriebe zeigen sich in der dreistufigen Veranke-
rung der Warenkunde in der sachlichen Gliederung des 
Ausbildungsrahmenplans: 

In der Pflichtqualifikation „Warensortiment“ wird ein 
Warenbereich (der mindestens zwei Warengruppen 
enthält) nach Breite im ersten und zweiten Ausbil-
dungsjahr vermittelt.
In der Wahlqualifikation „Beratung und Verkauf“ im 
zweiten Ausbildungsjahr können Betriebe, die bera-
tungsintensiv ausbilden wollen, breite und tiefe Wa-
renkenntnisse in einem Warenbereich mit mindes-
tens zwei Warengruppen vermitteln.
Darüber hinaus können für Kaufleute im Einzelhan-
del zusätzliche Warenkenntnisse (zwei zusätzliche 
Warengruppen) im dritten Ausbildungsjahr in der 
Wahlqualifikationseinheit „Beratung, Ware und Ver-
kauf“ vorgesehen werden.

Da die Sortimente in den Betrieben unterschiedlich ge-
schnitten und der dynamischen Entwicklung z. B. durch 
modische und technische Trends sowie neue Warenkombi-
nationen unterworfen sind, wurde eine offene Aufzählung 
mit Warensortimenten nicht in die Ausbildungsordnung 
aufgenommen, sodass die Betriebe eine größere Flexibili-
tät bei der Auswahl von Warengruppen haben. Die Ausbil-
dungsbetriebe können selbst festlegen, was sie unter einem 
Warenbereich und unter einer Warengruppe verstehen; so 
offen sind die Anforderungen in der Verordnung formuliert.

Zur Erläuterung folgen einige Beispiele für Warenberei-
che und Warengruppen:

Warenbereich Warengruppen

Kaffee/Tee/Kakao Kaffee
Tee
Kakao

Obst und Gemüse Obst
Gemüse

Fitnessgeräte Hometrainer
Laufbänder
Gewichte
Trainingsbekleidung

DOB Damenmäntel
Blusen
Damenhosen
Accessoires
Shirts

Je nach den sortimentsspezifischen Gegebenheiten im 
Ausbildungsbetrieb können die hier aufgeführten Wa-
rengruppen auch in weitere Warengruppen gegliedert 
werden (z. B. Tee in Schwarztee, grüner Tee und Roi-
buschtee). Hierüber kann jeder Betrieb die für ihn pas-
sende Struktur festlegen.

In der neuen Ausbildungsordnung wird zwischen Waren-
sortiment, Warenbereich und Warengruppe unterschie-
den. Warensortiment umfasst das gesamte Warenangebot 
eines Betriebes. Ein Warenbereich, in dem die Auszubil-
denden Warenkenntnisse erwerben, ist Teil des Waren-
sortiments eines Unternehmens; in Spezialgeschäften 
wird es häufig auch vorkommen, dass der Warenbereich 
das gesamte betriebliche Warensortiment umfasst. Ein 
Warenbereich besteht aus mindestens zwei Warengrup-
pen, wobei eine Warengruppe eine Teilmenge eines Wa-
renbereichs darstellt und in der Regel vermutlich artver-
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wandte Artikel umfasst. Ein Warenbereich mit den dazu-
gehörigen Warengruppen wird vom Ausbildungsbetrieb 
zusammengestellt, in den betrieblichen Ausbildungsplan 
aufgenommen und im Berichtsheft dokumentiert. 

Im Rahmen der Vermittlung warenbezogener Qualifi-
kationen sollen die Auszubildenden insbesondere auch 
die Fähigkeit erwerben, sich selbstständig neue Waren-
kenntnisse anzueignen, was angesichts der ständigen 
Veränderungen bei den Warensortimenten besonders 
wichtig ist. Wert wird auch auf die Fähigkeit, bekann-
te Inhalte auf neue Sachverhalte anzuwenden gelegt: 
Transferfähigkeit ist eine zentrale Qualifikation in den 
neuen Einzelhandelsberufen geworden. 

Der Grundsatz – die Vermittlung der Warenkunde im Be-
trieb, die Warenverkaufskunde in der Berufsschule (in 
warenbereichsübergreifender oder branchenneutraler 
Form) – bleibt wie bei den bisherigen Ausbildungsvor-
schriften erhalten.

Die Warenkunde wird an der Berufsschule künftig integra-
tiv und exemplarisch vermittelt. Im Rahmenlehrplan der 
Berufsschulen finden sich warenkundliche Inhalte haupt-
sächlich in den Lernfeldern „Verkaufsgespräche kunden-
orientiert führen“ (Lernfeld 2), „Kunden im Service bereich 
Kasse betreuen“ (Lernfeld 3), „Waren präsentieren“ (Lern-
feld 4) und „Waren beschaffen“ (Lernfeld 6). Im Lehrplan 
sind dabei Mindestanforderungen festgelegt, die – je nach 
Situation vor Ort – von den Berufsschulen in Absprache 
mit den Ausbildungsbetrieben ergänzt werden können. 
Anzustreben ist generell eine sinnvolle Arbeitsteilung zwi-
schen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule.

Eine zentrale Rolle bei der Vermittlung von warenkund-
lichen Inhalten wird künftig das Lernfeld 2 „Verkaufsge-
spräche kundenorientiert führen“ einnehmen. Dabei geht 
es im Unterricht primär darum, Warenkenntnisse gezielt 
im Handlungsfeld eines Verkaufsgespräches einzusetzen. 
Die Lehrkräfte vermitteln dabei Techniken zum selbststän-
digen Erwerb von Warenkenntnissen und damit die Fähig-
keit, sich auch in neue Sortimente einzuarbeiten. Mithilfe 
von Gebrauchsanweisungen, Broschüren, Prospekten und 
Internetseiten eignen sich die Auszubildenden Waren-
kenntnisse an, erstellen Warensteckbriefe, gehen dabei 
auf die Rohstoffeigenschaften und Herstellungsverfahren 
der Waren ein und leiten daraus schließlich Verkaufsar-

gumente für die Kundenberatung ab. Eine sehr wichtige 
Rolle spielen dabei auch die Nachforschungen im eigenen 
Ausbildungsbetrieb. Die Auszubildenden können die in 
der betrieblichen Praxis erworbenen Warenkenntnisse 
gezielt in den Unterricht an der Berufsschule einbringen. 
Sie beschäftigen sich dabei auch an der Schule mit „ihren“ 
Waren, sodass eine hohe Identifikation mit der Ware si-
chergestellt werden kann. Die Verkaufsgespräche werden 
aufgezeichnet, mithilfe von Beurteilungsbögen ausgewer-
tet und in der Gruppe besprochen. Dadurch erwerben die 
Auszubildenden zugleich Kenntnisse über Waren anderer 
Sortimente und anderer Ausbildungsbetriebe.

Warenkenntnisse sind ein wichtiges Thema für die 
mündliche Abschlussprüfung, die als fallbezogenes 
Fachgespräch durchgeführt wird. Allerdings gibt es hier-
bei beträchtliche Unterschiede zwischen beiden Berufen:

Bei der Prüfung der Verkäufer/-innen ist im Fachge-
spräch der im Berichtsheft dokumentierte Warenbe-
reich zu berücksichtigen.
Bei der Prüfung der Kaufleute sollen die Prüflinge im 
Fachgespräch zeigen, dass sie über Kommunikati-
onsfähigkeiten und warenspezifische Kenntnisse des 
jeweiligen Warenbereichs verfügen.

 
Der prüfungsrelevante Warenbereich muss vor der Ab-
schlussprüfung zusammen mit den vermittelten Wahl-
qualifikationseinheiten bei der zuständigen Stelle gemel-
det werden; gleichzeitig gibt das Berichtsheft während 
der Prüfung bzw. zu ihrer Vorbereitung Hinweise über 
den vermittelten Warenbereich und die dazugehörigen 
Warengruppen. 

Warenwirtschaft 

Die Warenwirtschaft wurde als der elementare Bereich 
im Handel in der neuen Ausbildung verstärkt und auf 
eine neue Grundlage gestellt, indem sie in computerge-
stützter Form obligatorisch für alle Betriebsformen an-
geboten wird. Die Warenwirtschaft sorgt dafür, dass die 
Waren mit dem richtigen Preis in der richtigen Menge, 
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Daher 
ist eine enge Verknüpfung auch zur Logistik gegeben. 
Auf unterschiedlichen Ebenen wurden jedoch auf un-
terschiedlichem Niveau Aspekte anwendungsbezogener 
Warenwirtschaft in die Pflicht- sowie in beide Arten von 
Wahlqualifikationseinheiten aufgenommen. Erste Vor-
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aussetzung ist der Umgang mit den modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken, die im Einzel-
handel eine immer größere Rolle spielen.

Kundenorientierung 

Kundenorientierung und Kundenservice wurden als In-
halte in diesen kommunikativen Ausbildungsberufen 
stärker als bisher in die Pflicht- und Wahlqualifikations-
einheiten aufgenommen, Hierzu gehören die Reflexion 
der Rolle des Verkaufspersonals, die Kommunikation mit 
Kunden, die Gesprächsführung, die Wahrnehmung der 
Erwartungen und Wünsche von Kunden, das Eingehen 
auf Kundeneinwände und -argumente, Maßnahmen der 
Kundenzufriedenheit, Kundenbindung, der Umgang mit 
Konflikten, Kommunikationsstörungen, Beschwerden und 
Reklamationen. Durch die Fokussierung auf die Kunden- 
und Dienstleistungsorientierung soll das Verkaufspersonal 
befähigt werden, an der Stärkung des Profils und der Po-
sition des Unternehmens gegenüber den Wettbewerbern 
mitzuwirken und diese Haltung zu verinnerlichen lernen. 

Schwerpunktverlagerung des Rechnungs-
wesens 

Das Rechnungswesen hat sich vom Instrument der Doku-
mentation zum Instrument der Steuerung und Kontrol-
le gewandelt. Die Buchführung wurde zurückgedrängt. 
Durch die Berufsschule soll jedoch ein Verständnis für 
Buchführung im Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau 
im Einzelhandel nach wie vor entwickelt werden. Da-
gegen werden Kosten- und Leistungsrechnung, Statistik 
und Kennzahlenrechnung wichtiger und sind in den un-
terschiedlichen Wahlqualifikationseinheiten des dritten 
Ausbildungsjahrs enthalten, z. B. bei warenwirtschaftli-
cher Analyse, beschaffungsorientierter Warenwirtschaft 
sowie kaufmännischer Steuerung und Kontrolle. Durch 
die Bausteinstruktur mit ihren Kombinationsmöglichkei-
ten können rechnungswesenrelevante Inhalte differen-
ziert und in unterschiedlicher Tiefe ausgewählt werden.

In der Berufsschule wird der Wandel im Rechnungs-
wesen konsequent verfolgt. Im Bereich der Buchfüh-
rung wird es künftig weniger um die erschöpfende und 
vollständige Vermittlung der Verbuchung einzelner Ge-
schäftsvorfälle, sondern vielmehr um die exemplarische 
Vermittlung von Buchführungstechniken mithilfe von 

ausgewählten Geschäftsvorfällen gehen. Die Schwer-
punktverlagerung weg von der Dokumentations- hin zur 
Steuerungs- und Kontrollfunktion schlägt sich im neuen 
Berufsschullehrplan auch in Inhalten und Zielformulie-
rungen nieder, die wesentliche Aspekte aus dem Bereich 
der Steuerung und Kontrolle aufgreifen. An Bedeutung 
gewinnen wird beispielsweise die Auswertung von Sta-
tistiken und warenwirtschaftlichen Daten mithilfe von 
betrieblichen Kennziffern sowie die einzelhandelsbe-
triebsbezogene Vermittlung ausgewählter Verfahren aus 
der Kosten- und Leistungsrechnung. 

Für die Auszubildenden zum Verkäufer/zur Verkäuferin 
wurden die Inhalte aus dem Rechnungswesen auf das We-
sentliche beschränkt. Der Schwerpunkt liegt hier im ers-
ten Ausbildungsjahr bei der Wiederholung und Vertiefung 
kaufmännischer Rechenverfahren, die beispielsweise im 
Servicebereich Kasse benötigt werden. Im zweiten Ausbil-
dungsjahr erfolgt die Vermittlung von Kompetenzen, die 
dazu befähigen, mit den Techniken des Rechnungswesens 
vertraut zu werden, einfache Dokumentations- und Steue-
rungsvorgänge zu erfassen und aus der Erfolgsrechnung 
stammende Daten statistisch aufzubereiten. Die umfassen-
de fachliche Erweiterung und Vertiefung dieser Kompe-
tenzen wird künftig im dritten Ausbildungsjahr erfolgen. 
Dadurch kann das Ausbildungsprofil der Kaufleute im 
Einzelhandel im Bereich der „Steuerung und Kontrolle“ 
künftig noch deutlicher vom Profil der Verkäuferinnen und 
Verkäufer abgegrenzt werden. Gleichzeitig wird bei den 
Verkäuferinnen und Verkäufern die in der Ausbildungsord-
nung verankerte Durchstiegsmöglichkeit in das dritte Aus-
bildungsjahr der Kaufleute im Einzelhandel gesichert und 
eine auf wesent liche Inhalte beschränkte kaufmännische 
Grundbildung im Bereich des Rechnungswesens vermittelt.

Geschäftsprozessorientierung 

Die Prozessorientierung als Prinzip der Strukturierung 
der Arbeit in den Betrieben hat auch – wie in anderen 
kaufmännischen Ausbildungsberufen – Eingang in die 
Einzelhandelsausbildung gefunden; sie wird verstanden 
als zeitlich und sachlogisch zusammenhängende Funk-
tionen mit betriebswirtschaftlichen Inhalten und korre-
spondiert mit dem Wechsel von der Fachsystematik zur 
Handlungsorientierung. Explizit ist sie in die Pflichtquali-
fikationen des dritten Ausbildungsjahres integriert. Dabei 
wird von dem Verständnis ausgegangen, dass Einzelhan-
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delsprozesse aufgeteilt werden können in die Kernpro-
zesse und die dabei unterstützenden Prozesse. Die Kern-
prozesse im Einzelhandel umfassen die Prozesse von der 
Sortimentsgestaltung über den Einkauf und über logisti-
sche Prozesse bis zum Verkauf; die unterstützenden Pro-
zesse beinhalten Rechnungswesen, Personalwirtschaft, 
Marketing, IT-Anwendungen und warenwirtschaftliche 
Analysen. Die Schnittstellen der Einzelhandelsprozesse 
müssen ebenso wie die Qualitätssicherung im Überblick 
beherrscht werden. Diese Neuorientierung beinhaltet 
auch die Nutzung von Informations- und Kommunika-
tionstechniken und computergestützter Warenwirtschaft.

Unternehmensgründung und -führung

In die Einzelhandelsberufe wurde – auf Vorschlag des 
BIBB – zusätzlich unternehmerische Selbstständigkeit 
erstmalig in eine duale Berufsausbildung in Form einer 
Wahlqualifikationseinheit aufgenommen, die auch in 
der mündlichen Abschlussprüfung einbezogen werden 
kann. Ergebnisse eines Forschungsprojektes des BIBB1 
haben gezeigt, dass der Grundstein für Selbstständigkeit 
frühzeitig gelegt werden muss, bevor eine Selbststän-
digkeit unmittelbar bevorsteht. Es erweist sich als not-
wendig, in der beruflichen Erstausbildung Grundlagen 
zu vermitteln, die Selbstständigkeit als berufliche Per-
spektive thematisieren, über die Voraussetzungen, Rah-
menbedingungen, Risiken und Chancen von Gründung 
und Übernahme eines Unternehmens informieren und 
erste Erfahrungen als Unternehmer/-in ermöglichen. 
Die Wahlqualifikationseinheit „Grundlagen unternehme-
rischer Selbstständigkeit“ trägt dazu bei, dass zu einem 
späteren Zeitpunkt – wenn eine tatsächliche Gründung 
oder Übernahme bevorsteht – auf diesen grundlegen-
den Inhalten aufgebaut werden kann. Hintergrund ist, 
dass Gründung und Übernahme eines Unternehmens im 
Einzelhandel in der späteren Berufstätigkeit von Einzel-
händlern eine bedeutsame Rolle spielt, insbesondere in 
Verbundunternehmen, bei Franchisekonzepten usw.

1.3 Prüfungskonzepte 

Die Prüfungskonzepte für die beiden Einzelhandelsberu-
fe unterscheiden sich folgendermaßen: 

1  Vgl. Paulini-Schlottau, Hannelore: Unternehmerische Selbstständigkeit fördern. Eine Auf-
gabe für die Berufsbildung. Hrsg. vom BIBB, Bielefeld, Bonn 2004. 

Verkäufer/Verkäuferin

Die Zwischenprüfung enthält die Inhalte des ersten 
Ausbildungsjahres. Es ist eine schriftliche Prüfung mit 
der Dauer von höchstens 120 Minuten. Als Gebiete sind 
„Marketing und Verkauf“, „Kassieren und Rechnen“ 
sowie „Wirtschafts- und Sozialkunde“ vorgesehen.

Bei der schriftlichen Abschlussprüfung sind drei Prü-
fungsbereiche – vergleichbar zu anderen kaufmännischen 
Ausbildungsberufen – vorgesehen. Die Prüfungsdauer ist 
beim ersten profilgebenden Prüfungsbereich „Verkauf und 
Marketing“ auf 120 Minuten, beim zweiten fachlich-kauf-
männischen Prüfungsbereich „Warenwirtschaft und Rech-
nungswesen“ auf 90 Minuten festgelegt. Der Prüfungsbe-
reich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ dauert 60 Minuten.

Beim mündlichen Prüfungsbereich „Fallbezogenes Fach-
gespräch“ werden zwei Aufgaben gestellt, von denen eine 
ausgewählt wird. Grundlage der Aufgabenstellung ist die 
gewählte Wahlqualifikationseinheit des zweiten Ausbil-
dungsjahres. Dabei wird bei dem Fachgespräch der Wa-
renbereich berücksichtigt, der im Berichtsheft2 dokumen-
tiert wird und zur Abschlussprüfung vorliegen muss. 

Die Gewichtung der Abschlussprüfung ist so gestaltet, dass 
zunächst die schriftliche Prüfung insgesamt zur Hälfte in 
die Abschlussnote eingeht. Die andere Hälfte wird durch 
die mündliche Prüfung erbracht. Innerhalb der schrift-
lichen Prüfung werden die einzelnen Prüfungsbereiche 
unterschiedlich gewichtet, in Abhängigkeit von ihren pro-
filgebenden Anteilen: Verkauf und Marketing wird dabei 
zu 50 %, Rechnungswesen und Warenwirtschaft zu 30 %, 
Wirtschafts- und Sozialkunde zu 20 % gewichtet. 

Die Bestehensregelung legt fest, dass das Gesamtergeb-
nis sowie zwei der drei schriftlichen Prüfungsbereiche 
und das fallbezogene Fachgespräch mindestens mit aus-
reichend bestanden sein müssen. Wenn die Arbeiten mit 
zwei Fünfen bewertet wurden, kann ein Prüfungsbereich 
durch eine mündliche Ergänzungsprüfung ausgeglichen 
werden, allerdings wird das Ergebnis von schriftlichem 
Ergebnis und mündlicher Ergänzung im Verhältnis 2  :  1 
bewertet. 

2 Jetzt „schriftlicher Ausbildungsnachweis“.
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Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau  
im Einzelhandel

Für den Ausbildungsberuf Kaufmann im Einzelhandel/
Kauffrau im Einzelhandel ist 2009 die gestreckte Prü-
fung nach § 5 Absatz 2 Nr. 5 BBiG eingeführt, d. h. die 
Abschlussprüfung wird in zwei Teile aufgeteilt. 

Eine Zwischenprüfung wird nicht mehr durchgeführt. 

Die zugrunde liegende „Verordnung über die Erprobung 
abweichender Ausbildungs- und Prüfungsbestimmungen 
in der Berufsausbildung im Einzelhandel in dem Aus-
bildungsberuf Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im 
Einzelhandel“ trat am 1. Juli 2009 in Kraft. Durch diese 
neue Verordnung wird das klassische Prüfungsmodell 
der punktuellen Prüfung mit Zwischen- und Abschluss-
prüfung durch die gestreckte Prüfung abgelöst.

Die gestreckte Prüfung teilt sich auf in Teil 1 und Teil  2 
der Abschlussprüfung, Teil 1 enthält die Inhalte der ers-
ten beiden Ausbildungsjahre und findet am Ende des 
2.  Ausbildungsjahres statt. Teil 2 der gestreckten Prü-
fung findet am Ende des 3. Ausbildungsjahres statt. 

Für das Gesamtergebnis wird Teil 1 der Abschlussprü-
fung mit 35 Prozent und Teil 2 der Abschlussprüfung mit 
65 Prozent gewichtet.

Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung enthält die 
schriftlichen Prüfungsbereiche der Abschlussprüfung im 
Ausbildungsberuf Verkäufer/-Verkäuferin. Es sind die 
drei Prüfungsbereiche Verkauf und Marketing (höchs-
tens 120 Minuten; Gewichtung 15 %), Warenwirtschaft 
und Rechnungswesen (höchstens 90 Minuten; Gewich-
tung 10 %), Wirtschafts- und Sozialkunde (höchstens 60 
Minuten; Gewichtung 10 %). Im schriftlichen Prüfungs-
bereich „Verkauf und Marketing“ kann der Prüfling in 
Form von praxisbezogenen Aufgaben oder Fällen ge-
prüft werden, insbesondere aus den Gebieten
1. Verkauf, Beratung und Kasse,
2. Warenpräsentation und Werbung.

Im schriftlichen Prüfungsbereich „Warenwirtschaft und 
Rechnungswesen“ kann der Prüfling in Form von praxis-
bezogenen Aufgaben oder Fällen geprüft werden, insbe-
sondere aus den Gebieten
1. Warenannahme und -lagerung,
2. Bestandsführung und -kontrolle,
3. rechnerische Geschäftsvorgänge,
4. Kalkulation.

Im schriftlichen Prüfungsbereich „Wirtschafts- und So-
zialkunde“ soll gezeigt werden, dass wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Ar-
beitswelt dargestellt werden können.

Abschlussprüfung der Verkäufer/-innen
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Schriftliche Prüfungsbereiche   Mündlicher Prüfungsbereich
15 Min. (Vorbereitung)
20 Min. (Fachgespräch)

120 Min. 90 Min. 60 Min.

1.  Verkauf und  
Marketing

2.  Warenwirt-
schaft u. Rech-
nungswesen

3.  Wirtschafts- 
und Sozial-
kunde

4.  Fallbezogenes Fachgespräch 
Grundlage: Wahlqualifikation Waren-
bereich berücksichtigen 

50 %     und     30 %     und     20 %

50 % 
50 % Gewichtung

Mündliche Ergänzungsprüfung in einem Bereich 
Y bei zwei 5 und mindestens eine 4 in der schriftlichen 
Prüfung 
Gewichtung Y 1  :  2 zum schriftlichen Bereich
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Teil 2 der gestreckten Abschlussprüfung enthält zwei 
Prüfungsbereiche:
den schriftlichen Prüfungsbereich „Geschäftsprozesse 
im Einzelhandel“  (höchstens 105 Minuten; Gewichtung 
25 %) und den mündlichen Prüfungsbereich „Fallbe-
zogenes Fachgespräch“ (Dauer höchstens 20 Minuten, 
zusätzlich Vorbereitungszeit höchstens 15 Minuten, Ge-
wichtung 40 %).

Der Prüfungsbereich „Geschäftsprozesse im Einzelhan-
del“ wird umbenannt (anstatt: Einzelhandelsprozesse), 
seine bisherigen Prüfungsinhalte wurden ergänzt: 
Zusätzlich werden wirtschafts- und sozialkundliche In-
halte aufgenommen, die früher im eigenständigen Prü-
fungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ des Berufs 
geprüft wurden: Sie stellen jetzt ein Add-on im Vergleich 
zum Ausbildungsberuf Verkäufer/-in dar. Das Zusätz-
liche sind die fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhänge bezogen auf Kern- und Unterstüt-
zungsprozesse des Einzelhandels. Durch die Integration 
dieser Inhalte erfährt dieser Prüfungsbereich in inhaltli-
cher und zeitlicher Hinsicht eine Aufwertung gegenüber 
der vorherigen Regelung (von 2007).

Der Prüfungsbereich „Fallbezogenes Fachgespräch“ 
bleibt in seiner bisherigen Struktur und inhaltlichen 
Ausprägung erhalten. Der Prüfling wählt eine aus zwei 
praxisbezogenen Aufgaben aus. Eine der festgelegten 
drei Wahlqualifikationseinheiten wird der Aufgabenstel-
lung durch den Prüfungsausschuss zugrunde gelegt, und 

es wird auf dieser Grundlage das Fachgespräch geführt. 
Dabei wird auch der im schriftlichen Ausbildungsnach-
weis dokumentierte Warenbereich berücksichtigt.

Bestehensregelung

Die Bestehensregelung wird geändert und an die Kon-
struktion der gestreckten Prüfung angepasst. Alle Er-
gebnisse gehen entsprechend ihrer Gewichtung in die 
Gesamtnote ein. Da die Teile 1 und 2 der Prüfung als 
einheitliche Prüfung konzipiert sind, kann Teil 1 der 
Abschlussprüfung nicht eigenständig wiederholt wer-
den, da er zur Abschlussprüfung insgesamt gehört; das 
Endergebnis wird erst nach Teil 2 festgestellt. Die bei-
den Prüfungsbereiche in Teil 2 der Abschlussprüfung, 
der schriftliche Prüfungsbereich „Geschäftsprozesse 
im Einzelhandel“ und der mündliche Prüfungsbereich 
„Fallbezogenes Fachgespräch“ sind Sperrfächer, und 
sie müssen im Ergebnis jeder für sich ein ausreichen-
des Ergebnis haben. Das Gesamtergebnis von Teil 1 
und Teil 2 muss ausreichend sein, das wird aber erst 
am Ende der Ausbildung beurteilt. So ist es nicht ausge-
schlossen, dass ein Prüfling auch mit einem Prüfungs-
bereich aus Teil 1 mit „ungenügend“ in Teil 2 der Ab-
schlussprüfung geht. 

Es wurden nur die Prüfungsanforderungen in dieser 
neuen Verordnung geändert. Die Ausbildungsinhal-
te des Ausbildungsrahmenplans von 2007 sowie der 
KMK-Rahmenlehrplan von 2004 bleiben unverändert. 

Gestreckte Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Teil 1 Teil 2

Prüfungsbereiche Dauer Gewichtung Prüfungsbereiche Dauer Gewichtung

1. Verkauf und Marketing 120 Min. 15 % 4.  Geschäftsprozesse im Einzelhandel 105 Min. 25 %

2.  Warenwirtschaft und Rechnungs-
wesen

90 Min. 10 % 5.  Fallbezogenes Fachgespräch 
(incl. 15 Min. Vorbereitung)

35 Min. 40 %

3.  Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Min. 10 % Mündliche Ergänzungsprüfung

Y bei einer 5 im Prüfungsbereich 4

Am Ende des 2. Jahres Am Ende des 3. Jahres

Bestehensregelung

Gesamtergebnis von Teil 1 und 2 sowie Prüfungsbereiche „Geschäftsprozesse im Einzelhandel“ 
und „Fallbezogenes Fachgespräch“ mit 4
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1.4  Durchlässigkeit zwischen beiden  
Ausbildungsberufen

Für Prüflinge mit einer Abschlussprüfung im Ausbil-
dungsberuf „Verkäufer/Verkäuferin“, die den Ausbil-
dungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel“ an-
schließen wollen, bedeutet die gestreckte Prüfung eine 
Erleichterung und Vereinfachung: Sie können – wie bis-
her schon möglich – ihre Ausbildung im Ausbildungs-
beruf „Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel“ fortsetzen 
und einen Anschlussvertrag anschließen, um eine zeit-
liche Anrechnung ihrer Ausbildungszeit zu erhalten. 
Bisher mussten ausgebildete Verkäufer/-innen aber die 
Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf „Kaufmann/
Kauffrau im Einzelhandel“ vollständig absolvieren, wenn 
sie die Ausbildung fortsetzen wollten. Mit der gestreckten 
Prüfung erhalten sie nunmehr eine Anrechnung von Teil 1 
der Abschlussprüfung, da dieser der schriftlichen Prüfung 
im Ausbildungsberuf Verkäufer/-in entspricht. Zukünftig 
brauchen diese Prüflinge nur noch Teil 2 der gestreckten 
Abschlussprüfung absolvieren, wenn sie bereits die Ab-
schlussprüfung Verkäufer/-in bestanden haben. Sie brau-
chen keine Prüfungsbereiche doppelt durchzuführen. Im 
Unterschied zu Kaufleuten im Einzelhandel, die von An-
fang an einen Ausbildungsvertrag in diesem Beruf hatten, 
müssen sie nur noch eine Zwischenprüfung absolvieren. 
Alle Veränderungen bei den Prüfungsanforderungen wur-
den im Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im Einzel-
handel“ vorgenommen. Die Abschlussprüfung des Ver-
käufers/der Verkäuferin bleibt wie bisher in Form, Inhalt 
und Gewichtung erhalten. 

1.5 Evaluation und Erprobung

Bezogen auf die gestreckte Prüfung wird im kaufmän-
nischen Bereich Neuland betreten. Intendiert ist, über 
die Umsetzung der gestreckten Prüfung im kaufmän-
nischen Bereich Erkenntnisse zu gewinnen, ob sich 
diese Prüfungsform auch für den kaufmännischen Be-
reich eignet. Deshalb soll die Prüfung in diesem Aus-
bildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel“ 
einer Erprobung und Evaluation unterzogen werden. 
Es sollen drei komplette Ausbildungsjahrgänge erprobt 
und evaluiert werden. Daher soll der Erprobungszeit-
raum für die Einführung der gestreckten Abschlussprü-
fung ebenso wie die Überprüfung der Wahlqualifikations-
einheit Grundlagen unternehmerischer Selbstständigkeit 

vom 2. Halbjahr 2010 bis zum 31. Juli 2015 dauern. Bis 
dahin muss die Überführung in eine reguläre Regelung 
entschieden werden. 

1.6  Begleitende Maßnahmen

Als Hilfestellung für die Ausbildung im dritten Ausbil-
dungsjahr und somit für Teil 2 der Abschlussprüfung ste-
hen praxisnahe, handlungsorientierte und multimediale 
Lernmedien, die Lernarrangements im Einzelhandel, 
bereit. Sie können gut für die Erarbeitung der Inhalte 
des dritten Ausbildungsjahres und für die Vorbereitung 
auf Teil 2 der Prüfung genutzt werden. Sie stehen als 
CD-Reihe beim Christiani-Verlag zur Verfügung. Nähere 
Informationen zur CD-Reihe „Lernarrangements im Ein-
zelhandel“ auf  www.bibb.de/lernarrangements. 
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Warum sollten Sie in Ihrem Betrieb überhaupt ausbilden?

Niemand würde sich als Gegner des Prinzips der Berufs-
ausbildung bezeichnen und daher nicht ausbilden. Aber 
zugegeben, es macht natürlich Arbeit, kostet Energie 
und Zeit! Man kann Personal auch extern auf dem Markt 
akquirieren. Warum also selbst ausbilden? 

Weil Ausbildung neben Arbeit auch Spaß macht.
Weil Ausbildung frischen Wind in den Betrieb bringt.
Weil es guttut, sich mit jungen Menschen zu beschäf-
tigen und ihre Entwicklung mitzugestalten.
Weil der Nachwuchs aus den eigenen Reihen besser 
zum Betrieb passt als ein Externer.
Weil man den selbst Ausgebildeten nicht einarbeiten 
muss.
Weil es auch das Wissen der Mitarbeiter fördert, 
wenn sie es weitergeben.
Weil es zum sozialen Auftrag der Betriebe gehört.
Weil der Betrieb einen Imagevorteil hat.
Weil es zwar Zeit kostet, aber auch Zeit bringt, da ein 
Auszubildender auch mithilft.
Weil ein selbst Ausgebildeter sich im Betrieb gut aus-
kennt und so flexibel einsetzbar ist.
Weil der Nachwuchs der Fachkräfte nur durch eigene 
Ausbildung zu sichern ist.
Weil es die Mitarbeiterbindung erhöht.
Weil ein niedrigeres Lebensalter die Entgeltkosten 
reduziert.
Weil die Kosten für die Mitarbeiterakquirierung ent-
fallen.

Dies sind einige zentrale Befunde einer Betriebsbefra-
gung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zu 
Kosten und Nutzen der betrieblichen Berufsausbildung. 
Weiter gehende Informationen erhalten Sie im Internet 
unter www.bibb.de/de/51130.htm (Zugriff 04/2009).

Die betriebliche Berufsausbildung lohnt sich also in der 
Regel für die ausbildenden Betriebe, obwohl sie zunächst 
Kosten verursacht.

2. Kosten und Nutzen der Ausbildung





Ausbildungsordnung und  
Ausbildungsrahmenplan



20 A U S B I L D U N G  G E S TA LT E N  |  Verkäufer / - in , Kaufmann/Kauffrau im E inzelhandel  |

Ausbildungsordnungen (VO) sind als Rechtsverordnungen allgemein verbindlich. Das heißt, sie regeln bundeseinheit-
lich den betrieblichen Teil der dualen Berufsausbildung.

Die Berufsausbildung „Verkäufer/Verkäuferin“ und „Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel“ wurden 
in der nachfolgenden Verordnung am 16. Juli 2004 erlassen. 

Die mit der Erprobungsverordnung vom 24. März 2009 gültigen Änderungen bezogen auf den Ausbildungsberuf 

Kaufmann-/Kauffrau im Einzelhandel sind im Verordnungstext kursiv kenntlich gemacht und werden anschlie-

ßend separat dargestellt.

Verordnung über die Berufsausbildung im Einzelhandel  
in den Ausbildungsberufen  
Verkäufer/Verkäuferin und  

Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel 
vom 16. Juli 2004

Inhaltsübersicht

Erster Teil

Gemeinsame Vorschriften

§ 1 Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
§ 2 Ausbildungsdauer
§ 3 Zielsetzung der Berufsausbildung 
§ 4 Struktur der Berufsausbildung
§ 5 Ausbildungsplan
§ 6 Berichtsheft
§ 7 Fortsetzung der Berufsausbildung

 
Zweiter Teil 

Vorschriften für den Ausbildungsberuf  
Verkäufer/Verkäuferin

§ 8 Ausbildungsberufsbild
§ 9 Ausbildungsrahmenplan
§ 10 Zwischenprüfung
§ 11 Abschlussprüfung

1. Ausbildungsordnung 
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Dritter Teil 

Vorschriften für den Ausbildungsberuf  
Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel

§ 12 Ausbildungsberufsbild
§ 13 Ausbildungsrahmenplan
§ 14 Zwischenprüfung
§ 15 Abschlussprüfung

Vierter Teil

 Schlussvorschriften

§ 16 Nichtanwendung von Vorschriften
§ 17 Übergangsregelung
§ 18 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlagen

Anlage 1:  Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Verkäufer/zur Verkäuferin 

Anlage 2:   Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel/zur Kauffrau im 
Einzelhandel
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Verordnungstext farblich unterlegt 

Erläuterungen zur Verordnung

Aufgrund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), der zuletzt 
durch Artikel 184 Nr. 1 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung:

Ausbildungsordnung

Die Eingangsformel der Ausbildungsordnung beschreibt, auf welcher Rechtsgrundlage die Verordnung erlassen wird.

Diese Ausbildungsordnung beruht auf § 25 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG alte Fassung). Sie wurde vom zuständigen Fachminis-
terium, in diesem Fall vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA, jetzt BMWi), im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) als Rechtsverordnung erlassen.

Ausbildungsordnungen sind als Rechtsverordnung allgemein verbindlich und regeln bundeseinheitlich den betrieblichen Teil der dualen 
Berufsausbildung sowie die Prüfungsanforderungen für die Zwischen- und Abschlussprüfung in anerkannten Ausbildungsberufen.

Daher sind sie für die in der Berufsausbildung Beteiligten, insbesondere Ausbildende, Ausbilder, zuständige Stellen (hier die Industrie- und 
Handelskammern), Berufsschullehrer, Prüfer, Auszubildende sowie Berufsberater (Arbeitsagenturen oder private Vermittlungsagenturen), 
bindend.

Rahmenlehrplan

Der schulische Teil der dualen Berufsausbildung (Berufsschulunterricht) wird unter Zuständigkeit der Bundesländer durch den Rahmenlehr-
plan geregelt. Er stellt eine Empfehlung für die Bundesländer dar, wird entweder von ihnen unmittelbar übernommen oder in landesspezi-
fische Lehrpläne umgesetzt.

Seit 1974 werden die Ausbildungsrahmenpläne der Ausbildungsordnungen mit den Rahmenlehrplänen der Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) im Hinblick auf die Ausbildungsinhalte und den Zeitpunkt ihrer Vermittlung 
in Betrieb und Berufsschule aufeinander abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan der KMK für den Ausbildungsberuf „Verkäufer/Verkäuferin“ und „Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhan-
del“ ist mit der Ausbildungsordnung im Bundesanzeiger veröffentlicht (vgl. Bundesanzeiger Jg. 56, Nr. 208a vom 3. November 2004) und 
kann unter www.kmk.org/bildung-schule/berufliche-bildung/rahmenlehrplaene-zu-ausbildungsberufen-nach-bbighwo/liste.
html eingesehen werden.


